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Antrag 

der Abgeordneten Bernhard Seidenath, Gudrun 
Brendel-Fischer, Jürgen Baumgärtner, Dr. Ute Ei-
ling-Hütig, Dr. Thomas Goppel, Klaus Holetschek, 
Hermann Imhof, Sandro Kirchner, Helmut Radl-
meier, Steffen Vogel CSU 

Hebammenhilfe: Steigerungssatz für privat versi-
cherte Patientinnen auf 2,0 erhöhen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, den in der 
Hebammengebührenordnung festgelegten Steige-
rungssatz für privat versicherte Patientinnen von 1,8 
auf 2,0 anzuheben. 

 

 

Begründung: 

Die Bundesregierung hat – auch auf Betreiben Bay-
erns – bereits einiges zur Verbesserung der Situation 
der freiberuflichen Hebammen getan. Die gestiegenen 
Kosten für die Berufshaftpflichtprämie müssen seit 
2012 bei den Honorarvereinbarungen zwischen den 
Vertragspartnern berücksichtigt werden. Dementspre-
chend wurden die Kostensteigerungen in den vergan-
genen Jahren aufgrund einvernehmlicher Vereinba-

rungen zwischen dem Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen und den Hebammenverbänden durch 
Zuschläge auf einzelne Abrechnungspositionen aus-
geglichen. 

Seit 01.07.2015 erfolgt der Ausgleich durch die ge-
setzlichen Krankenkassen nicht mehr über diese ein-
zelnen Zuschläge. Freiberuflich in der Geburtshilfe tä-
tige Hebammen können nun einen Ausgleich der Haft-
pflichtkosten in Form eines jährlichen individuellen Si-
cherstellungszuschlags erhalten, welcher ihnen direkt 
ausgezahlt wird. Dabei wird jedoch grundsätzlich ein 
Anteil von 7,5 Prozent für den Bereich der nicht ge-
setzlich krankenversicherten Patientinnen in Abzug 
gebracht, bei dem die Hebamme ihre Leistung der 
Patientin selbst in Rechnung stellt. 

Gleichzeitig verweist die bayerische Hebammenge-
bührenverordnung dynamisch auf die jeweils gültige 
Fassung der Honorarvereinbarungen auf Bundesebe-
ne. Dadurch kamen die Zuschläge zum Ausgleich der 
Prämiensteigerungen für die Berufshaftpflichtversiche-
rung bis Juli 2015 den Hebammen in Bayern auch bei 
der Erbringung von Leistungen gegenüber den Selbst-
zahlerinnen zugute. 

Durch den Wegfall der Zuschläge und den Abzug des 
o. g. Betrags für Selbstzahler von dem neu eingeführ-
ten Sicherstellungszuschlag sind die Hebammen nun 
bei der Erbringung von Leistungen auf Grundlage der 
Hebammengebührenordnung benachteiligt. Der auf 
Bundesebene vereinbarte Ausgleich der steigenden 
Haftpflichtprämien greift hier nicht mehr. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit und Pflege 

Antrag der Abgeordneten Bernhard Seidenath, 
Gudrun Brendel-Fischer, Jürgen Baumgärtner u.a. CSU 
Drs. 17/21458 

Hebammenhilfe: Steigerungssatz für privat versicherte Patientin-
nen auf 2,0 erhöhen 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatterin: Dr. Ute Eiling-Hütig 
Mitberichterstatterin: Ruth Waldmann 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Gesundheit und Pflege 
federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit 
dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 80. Sit-
zung am 17. April 2018 beraten und e i n s t im m i g  Zustim-
mung empfohlen. 

Kathrin Sonnenholzner 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Bernhard Seidenath, Gudrun Brendel-Fi-
scher, Jürgen Baumgärtner, Dr. Ute Eiling-Hütig, Dr. Thomas 
Goppel, Klaus Holetschek, Hermann Imhof, Sandro Kirchner, 
Helmut Radlmeier, Steffen Vogel CSU 

Drs. 17/21458, 17/22253 

Hebammenhilfe: Steigerungssatz für privat versicherte Patientin-
nen auf 2,0 erhöhen 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, den in der Hebammengebüh-
renordnung festgelegten Steigerungssatz für privat versicherte Patien-
tinnen von 1,8 auf 2,0 anzuheben. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, eine Europaangelegenheit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner gestrigen Sitzung die unter Nummer 3 aufgeführte Subsidiaritätsangelegen-

heit, Bundesratsdrucksache 155/18 betreffend den Vorschlag für eine Richtlinie des 

Europäischen Parlaments und des Rates über Verbandsklagen zum Schutz der Kol-

lektivinteressen der Verbraucher und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG, bera-

ten und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundesrat auf Subsidiari-

tätsbedenken hinzuweisen und ferner darauf hinzuwirken, dass diese Bedenken 

Eingang in den Beschluss des Bundesrates finden. Einschlägig sind hier die Drucksa-

che 17/22325 sowie die Beschlussempfehlung auf der Drucksache 17/22363. Die Be-

ratung im Bundesrat ist für den kommenden Freitag vorgesehen. Die Beschlussemp-

fehlung und das Abstimmverhalten der Fraktionen hierzu ist in der aufgelegten Liste 

aufgeführt.

Von der Abstimmung ausgenommen ist die Listennummer 4, das ist der Antrag der 

Abgeordneten Claudia Stamm betreffend "Vielfalt akzeptieren! Queer-Beauftragte*n 

für Bayern ernennen", der auf Wunsch von Frau Stamm in einer der nächsten Plenar-

sitzungen einzeln beraten werden soll.

Wir kommen zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)
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Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der Kollege Fel-

binger (fraktionslos). Gegenstimmen! – Keine. Enthaltungen? – Sehe ich auch nicht. – 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
133. Plenum, 06.06.2018 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 2



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 6. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 6. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 6. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 6. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 6. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 6. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 6. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 6. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 6. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 6. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 6. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 6. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 6. Juni 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 6. Juni 2018


	Deckblatt
	Initiativdrucksache 17/21458 vom 23.03.2018
	Beschlussempfehlung mit Bericht 17/22253 des GP vom 17.04.2018
	Beschluss des Plenums 17/22611 vom 06.06.2018
	Plenarprotokoll Nr. 133 vom 06.06.2018

